
 

ABWÄGUNGSTABELLE 
vom 07.04.2017 

 
 
 
zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und  
sonstiger Träger öffentlicher Belange  im Rahmen der freiwilligen frühzeitigen Beteiligung  
vom 20.12.2016 bis 31.01.2017 
und der Öffentlichkeit im Rahmen der Bürgerinformation am 01.02.2017  
(gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB) 

 
zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften 
 

„HALDE IV – 1. ÄNDERUNG “, Vorentwurf vom: 06.12.2016 
 
der Stadt Weinstadt 
 
 
 
Anhang der Abwägungstabelle:  
Anhang 1: zu Ö1, Protokoll der Bürgerinformation am 01.02.2017 � vertraulich, bzw. geschwärzt für die Einsicht der Öffentlichkeit  
Anhang 2: zu Ö1, Teilnehmerliste der Bürgerinformation am 01.02.2017 � vertraulich 
Anhang 3: zu Ö2, Unterschriftenliste des Schreibens vom 03.02.2017 � vertraulich 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben:  

 

Nr. Name Antwort 

Stadt Weinstadt 

1.1 Kämmerei  

1.2 Liegenschaftsamt   

1.3 Amt für öffentliche Ordnung - Straßenverkehrsbehörde  

1.4 Amt für öffentliche Ordnung - Feuerwehr Weinstadt JA 

1.5 Amt für Familie, Bildung und Soziales JA 

1.6 Tiefbauamt der Stadt Weinstadt JA 

1.7 Stadtwerke Weinstadt JA 

1.8 Stadtentwässerung Weinstadt JA 

Behörden, Leitungsträger und Sonstige 

2 Landratsamt Rems-Murr-Kreis JA 

3.1 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 - Höhere Raumordnungs-behörde –  

3.2 Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege JA 

3.3 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg JA 

4 Verband Region Stuttgart JA 

5 Planungsverband Unteres Remstal JA 

6 Rettungsleitstelle Rems-Murr(zuständig auch für Feuerwehr, DRK Weinstadt)  

7 Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr-Kreis mbH  

8 Zweckverband Landeswasserversorgung JA 

9 Zweckverband Wasserversorgung NOW - Nordostwürttemberg JA 

10 Ehrenamtl. Denkmalpfleger   

11 Polizeipräsidium Aalen - Sachbereich Verkehr  JA 

12 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) JA 

13 Handwerkskammer Stuttgart JA 

14 I H K - Bezirkskammer Rems-Murr JA 

15 Amprion GmbH JA 

16 Deutsche Telekom AG, T-Com - Technische Infrastruktur  

17 E-Plus Mobilfunk GmbH   
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Nr. Name Antwort 

17B Telefonica JA 

18 Netze BW GmbH - Region Alb-Neckar JA 

19 Süwag Netzservice GmbH - Netzplanung/Baukoordination JA 

20 TransnetBW GmbH - Anlagenmanagement JA 

21 Unitymedia BW GmbH  JA 

Angrenzende Nachbargemeinden 

30 Gemeinde Aichwald  

31 Gemeinde Baltmannsweiler JA 

32 Gemeinde Remshalden  

33 Gemeinde Winterbach JA 

34 Gemeinde Korb JA 

35 Stadt Waiblingen  

36 Stadt Kernen im Remstal  

 

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

 

Nr. Name 

Ö 1 Bürgerinformationsveranstaltung vom 01.02.2017 (Protokoll im Anhang 1, Teilnehmerliste im Anhang 2) 

Ö 2 Schreiben von Anwohnern der Halde IV vom 03.02.2017 (Unterschriftenliste im Anhang 3)  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und im zeichneri-

schen Teil des Bebauungsplans geändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

Die Stadtwerke Weinstadt werden weiterhin am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichti-

gung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und entsprechend weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Straßenbauamt 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

2. Amt für Umweltschutz 

Naturschutz und Landschaftspflege 

 

Keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Die Ergebnisse des beauftragten Verkehrslärmgutachtens folgen zum 

Verfahrensstand Bebauungsplan-Entwurf. 

 

 

Grundwasserschutz 

Keine Anregungen. 

 

 

Bodenschutz 

Keine Anregungen. 

 

 

Altlasten und Schadensfälle 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommunale Abwasserbeseitigung 

Aufgrund der Baugrundverhältnisse ist eine Versickerung des Oberflä-

chenwassers in technischen Versickerungsanlagen nicht vorgesehen. 

Die Rückhaltung des Niederschlagswassers geschieht durch Dachbe-

grünung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewässerbewirtschaftung 

Keine Anregungen 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

Hochwasserschutz und Wasserbau 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

3.1 

und 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.1 

und 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Regierungspräsidium Stuttgart wird nach Inkrafttreten des Planes 

eine Mehrfertigung davon, zusätzlich in digitaler Form, im Originalmaß-

stab gesendet. 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Stellungnahme 

 

 

 

 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachlicher Regelungen, die im Re-

gelfall nicht überwunden werden können 

 

Keine Anregungen. 

 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 

berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.3 

 

 

 

 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Geotechnik 

 

Die Hinweise werden in den Textteil aufgenommen.  

 

 

 

 

 

Eine Festsetzung der Versickerung des Oberflächenwassers in techni-

schen Versickerungsanlagen ist nicht vorgesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Keine Anregungen 

 

 

Mineralische Rohstoffe 

Keine Anregungen 

 

 

Grundwasser 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Keine Anregungen. 

 

Bergbau 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.3 

 

 

 

 

 

Geotopschutz 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Weinstadt Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan „Halde IV – 1. Änderung“ 17/46 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

1. Übermittlung von digitalen Planflächen (GIS-Daten/Geodaten)  

 

 

Die Bebauungsplandaten können im pdf-Format übermittelt werden. 

 

 

 

 

 

2. Übermittlung von Planunterlagen in digitaler Form  

 

Dem Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Roh-

stoffe und Bergbau wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein 

Exemplar der Planunterlagen in digitaler Form (pdf-Format) überlassen.  

 

 

3. Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage  

Veränderungen werden nicht kenntlich gemacht. Dies sieht das BauGB 

zu den bislang erfolgten Verfahrensschritten nicht vor. Im Zuge einer 

erneuten Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB kann eine Kenntlichma-

chung der Änderungen erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 

 

 

 

 

Keine Berück-

sichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.3 

 

 

 

4. Einheitlicher E-Mail-Betreff  

 

Aufgrund der unterschiedlichen Wünsche der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, die diesbezüglich im Raum stehen, kann 

der Anregung nicht entsprochen werden, da eine Vereinheitlichung 

nicht möglich ist. 

 

5. Hinweis auf Datenschutz  

 

Kenntnisnahme  

 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlage des LGRB  

 

Kenntnisnahme  

 

1. Bohranzeigen und Bohrungsdatenbank  

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

2. Geowissenschaftlicher Naturschutz  

 

Kenntnisnahme. Keine Eintragungen im Geotop-Kataster für das Plan-

gebiet / die Stadt Waldenbuch. 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 

 

Der Verband Region Stuttgart wird weiterhin am Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichti-

gung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht von Belang 

 

 

 

Das Datum wurde korrigiert.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung  

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange des Zweckverbandes Landeswasserversorgung sind nicht 

betroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind keine Belange des Zweckverbandes Wasserversorgung Nord-

ostwürttemberg betroffen. 

 

 

 

 

 

 

Die Belange des Zweckverbandes Landeswasserversorgung sind nicht 

betroffen. (Verweis auf Stellungnahme des Zweckverbands Lan-

deswasserversorgung, Stellungnahme Nr. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 9 

 

 

 

 

 

Es sind keine Belange des Zweckverbandes Wasserversorgung Nord-

ostwürttemberg betroffen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 
Bereits im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung wurde im Verkehrs-
konzept zum Rahmenplan Endersbach West die Anbindung der neuen 
Gewerbe-, Wohn-, und Mischgebiete sowie die Leistungsfähigkeit der 
Knotenpunkte auch unter Berücksichtigung der Verkehrszunahmen un-
tersucht. Für den Knotenpunkt Rommelshauser Straße /Stettener Stra-
ße/Liedhornstraße, wurden neue Verkehrsführungen zur städtebauli-
chen Aufwertung des Bereichs erarbeitet. Neben der im vorliegenden 
Bebauungsplan eingearbeiteten Variante mit unsignalisiertem, vorfahrt-
geregeltem Knotenpunk wurde auch eine Lösung mit Kreisverkehr aus 
verkehrsplanerischer und –technischer Sicht empfohlen. Die vorliegen-
de Variante hat jedoch den Vorteil, dass sie flächensparender ist und 
daher städtebaulich und wirtschaftlich zu bevorzugen ist.  
 
Die Situation für Fußgänger wird durch den Umbau des Verkehrskno-
tens deutlich verbessert. Es sind Zebrastreifen mit Mittelinseln vorgese-
hen wodurch zum einen die Querung für Fußgänger erleichtert wird und 
zum andern eine Entschleunigung des Verkehrs zu erwarten ist. Eine 
klare Wegeführung um die Energiezentrale soll den Fußgänger zu die-
sen sicheren Überwegen leiten. 
 
Stellungnahme des Büros Brenner Bernard:  
Zu Abs. 1 Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung und Verkehrs-
sicherheit/Kreisverkehrslösung:  

Um die Verkehrssicherheit in der Rommelhauser Straße zu gewährleis-
ten, kommen folgende Maßnahmen gem. RaSt 06 in Frage: 

 Geschwindigkeitsreduzierung durch Verkehrszeichen und Mar-
kierung:  
Auf der Rommelshauser Straße, an der Ortseinfahrt, vor dem 
Einmündungsbereich des B-Plans GE Metzgeräcker, stadtein-
wärts, müssen die Kraftfahrer die Außerortsgeschwindigkeit von 
70 km/h auf die innerorts gültige Geschwindigkeit von 50 km/h 
reduzieren. Eine Verkehrszeichen- u. Markierungsplan hierzu 
wird in den nächsten Planungsphasen (Genehmigungs- bzw. 
Ausführungsplanung) aufgestellt. 
 

 Mittelinsel mit beidseitigem Versatz in Fahrbahn: 
Um den Beginn der Ortslage zu betonen und die reduzierte Ge-
schwindigkeit durchzusetzen wurde bei der Planung eine 3,50 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

m breite Mittelinsel vor dem Einmündungsbereich des B-Plans 
GE Metzgeräcker vorgesehen. Dadurch ist im RaSt 06 vorge-
gebener, mind. 1,75 m beidseitiger Versatz eingehalten. 
 

 Kleiner Kreisverkehr bei den Kreuzungen: 
Der Knotenpunkt Rommelshauser Straße / Liedhornstraße 
wurde im „Verkehrskonzept zum Rahmenplan Endersbach 
West“ der Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft aus dem Jahre 
2015 nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen (HBS) 2001/2005 auf seine Leistungsfähigkeit 
untersucht und nach den Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs 
(QSV) bewertet.  Demnach bleibt der unsignalisierte, vorfahrt-
geregelte Knotenpunkt  auch unter Prognoseverkehr leistungs-
fähig mit Qualitätsstufe A. Ein Kreisverkehr würde ebenfalls die 
Qualitätsstufe A erreichen. Aus Kosten- und Platzgründen wur-
de jedoch auf Gestaltung eines Kreisverkehrs verzichtet. 
 

 Aufpflasterungen: 
Teilaufpflasterungen bzw. Plateaupflasterungen sind bei den 
Ortseinfahrtsbereichen gem. RaSt 06 nicht vorzusehen und bei 
der Planung außeracht gelassen. 
 

 

Zu Abs. 2.  Aufstellfläche für Linksabbiegespuren und  Fußgänger-
überwege im Kreuzungsbereich  

 

Wie unter Thema Kreisverkehr erklärt, bleibt der unsignalisierte, vor-
fahrtgeregelte Knotenpunkt Rommelshauser Straße / Liedhornstraße 
ohne Linksabbiegerspuren auch unter Prognoseverkehr leistungsfähig 
mit Qualitätsstufe A. Die im Plan dargestellten 2,50 m breiten Linksab-
biegerflächen stellen keine richtigen Linksabbiegerstreifen (min. b= 
2,75 m) dar. Diese Flächen ergeben sich aus der Knotenpunktgeomet-
rie (Vorhandensein der Querungsinseln) und somit kommen die im Rast 
06 vorgeschriebenen Regel-Verziehungslänge von 20,0 m und Regel-
Aufstellstrecke von 20,0 m für die Linksabbiegerspuren hier nicht zur 
Anwendung. Zurückversetzung der Fußgängerüberwege im Kreu-
zungsbereich ist nicht notwendig.  
 

zu Abs. 3.  Linksabbiegespur zur Tiefgarage  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

Tiefe Garage des Service Zentrums enthält ca. 20 – 25 Stellplätze und 
dient ausschließlich den Bewohnern und Mitarbeitern. Linksabbieger 
zur Tiefgarage hat eine Aufstelllänge von 10,0 m (2 PKW). Selbst wenn 
angenommen wird, dass alle Mitarbeiter morgens über die Linksabbie-
gerspur in die Tiefgarage in einem Zeitraum von 30 min. fahren würden, 
würde für jeden PKW ein 2 Minuten-Zeitfenster für die Abwicklung be-
stehen.  Die geplante Linksabbieger-Aufstelllänge von 10,0 m zur Tief-
garage  ist  völlig ausreichend.  
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 
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Keine Anregungen. 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Planbereich verlaufen keine Höchstspannungsleitungen der Ampri-

on GmbH. 

 

Es liegen ebenfalls keine Planungen für diesen Bereich vor. 

 

 

Die Planungen wurden mit den zuständigen Unternehmen wurden be-

züglich weiterer Versorgungsleitungen abgestimmt, bzw. die Unter-

nehmen wurden beteiligt. 
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Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichti-

gung 
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17B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zulässigen Höhen der baulichen Anlagen liegen weit unterhalb der 

maximal möglichen Bauhöhe, ab der eine Beeinträchtigung der Richt-

funktrasse möglich sein kann.  

Es sind somit keine Beeinträchtigungen abzusehen und die Belange 

werden berücksichtigt.  
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Zu 

17B 
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17B 

 

Detailkarte 

 

Übersichtskarte 

 

  



Stadt Weinstadt Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan „Halde IV – 1. Änderung“ 34/46 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Beschluss-

empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der Erschließungs-

planung geklärt. Ein  entsprechendes Leitungsrecht ist im Bebauungs-

plan enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichti-

gung  
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Zu 

18 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der Erschließungs-

planung geklärt. Die Gasleitungen befinden sich auf öffentlicher Fläche 

eine Sicherung im Bebauungsplan ist daher nicht notwendig.  

 

 

 

Berücksichti-

gung 
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18 
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20 
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34 
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Ö 1 

 

Verweis auf Protokoll der Bürgerinformation am 01.02.2017 im Anhang 1 

 

Die Anregungen und Stellungnahmen der Bürgerschaft werden  zur 

Kenntnis genommen und auf die Stellungnahmen der Verwaltung 

hierzu im  Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung wird verwie-

sen. (siehe Protokoll) 

 

 

Aufgrund der Anregungen wurden folgende Änderungen vorgenom-

men:  

Die maximal zulässigen Gebäudehöhen wurden um 0,40 m reduziert, 

so dass die durch den Bebauungsplan maximal mögliche NN-Höhe 

den Bestandsbauten der Umgebung entspricht. Im westlichen Teil 

des Plangebietes liegt die maximal zulässige Gebäudehöhe ein Ge-

schoss tiefer bei 12,50 m.  

 

Bezüglich der Bedenken, die zur Verkehrsplanung geltend gemacht 

werden, dass der Knotenpunkt heute bereits überlastet sei und ob es 

nicht eine weitere Zu- oder Ausfahrt aus dem Gebiet geben könnte 

wird zum einen auf das Verkehrskonzept zum Rahmenplan Enders-

bach West von Dr. Brenner Ingenieursgesellschaft MbH vom 

22.06.2015 verwiesen. Dort wird dargelegt, dass die vorfahrtgeregelte 

Kreuzung auch unter dem Prognoseverkehr bis in das Jahr 2030 leis-

tungsfähig mit der höchsten Qualitätsstufe A bleibt.  

Trotz der Qualitätsstufe A des Verkehrsknotens wird eine Untersu-
chung zu einer Ausfahrt aus dem Quartier Halde V auf die L 1199, in 
Richtung der „Landhauskreuzung“, an einen Verkehrsfachplaner in 
Auftrag gegeben. Unter anderem soll hierbei fachtechnisch dargelegt 
werden, ob es durch eine solche bauliche Maßnahme zu Reduzierun-
gen beim Verkehrsaufkommen an dem Verkehrsknoten „Rommels-
hauser Straße / Stettener Straße / Liedhornstraße / Halde V (Er-
schließungsstraße)“ kommen kann sowie ob diese Maßnahme ver-
kehrstechnisch und –rechtlich möglich ist. Das Ergebnis der Untersu-
chung wird in die weitere Planung des Baugebietes Halde V einflie-
ßen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Zu Punkt 1  

Der Bebauungsplan Halde IV ist aus dem Jahr 2002 und somit älter 

als 7 Jahre, wodurch kein Anspruch auf Erhalt der vorliegenden Pla-

nung besteht. Das Erfordernis für die Änderung des Bebauungsplans 

liegt vor.  

Die am Verkehrsknoten entfallende Bäume werden in unmittelbarer 

Nähe des jetzigen Standorts ersetzt und um zusätzliche Bäume er-

gänzt. Dadurch soll der Straßenraum beidseitig aufgewertet und ein 

attraktiver Auftakt ins Gebiet erhalten bleiben.  

Im benachbarten geplanten Wohngebiet Halde V entstehen große zu-

sammenhängende und qualitativ deutlich wertvollere und verkehrs-

fernere, öffentlich zugängliche Grünflächen. Diese werden über eine 

Erweiterung des Fußwegenetzes direkt an die Halde IV angebunden.  

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gesamtquartiers wird ei-

ne verträgliche und in der Endbilanz positive Quartiersentwicklung 

über die Grenzen einzelner Bebauungspläne hinweg gesichert. 

Der Anregung die Fläche als Grün- und Verkehrsfläche zu belassen, 

kann demnach nicht entsprochen werden.  

 

Zu Punkt 2 

Ein Standort im angrenzenden Gebiet Metzgeräcker ist aufgrund der 

Grundstückserwerbssituation nicht möglich.  

Eine periphere Lage widerspricht einer effizienten und wirtschaftli-

chen Nahwärmversorgung.  

Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die Anforderungen der 

Technischen Anleitungen (z.B. TA Lärm, TA Luft) und der DIN-

Vorschriften einzuhalten (z.B. DIN 4109), so dass die Verträglichkeit 

mit der schützenswerter Nutzung gewährt wird. Erforderlichen Fest-

setzungen zu den Kaminen (Höhe, Lage) werden in den Entwurf des 

Bebauungsplans, der zur Offenlage ausliegt, aufgenommen. Ge-

räusch- und Geruchs- und optische Emissionen sind nach dem Stand 

der Technik heutiger Anlagen daher nicht zu erwarten.  

 

 

 

 

 

Keine Berück-

sichtigung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Berück-

sichtigung  
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Zu Punkt 3  

Der Baukörper mit 3 – 4 Geschossen wurde moderat gewählt, so 

dass er keine unzumutbare Beeinträchtigung für die angrenzende 

Bebauung darstellt. Beim Gebäudeentwurf wurde sich an den Höhen 

der angrenzenden Wohnbauten orientiert. Im Entwurf des Bebau-

ungsplans wird die maximal zulässige Gebäudehöhe im Vergleich 

zum Vorentwurf vom 06.12.2017 um 0,4 Meter reduziert, um die be-

stehende absolute Höhe über Normalnull (NN) der südlich liegenden 

Bestandsbebauung nicht zu überschreiben. Durch den Abstand zu 

den angrenzenden Gebäuden von mindestens  38 Meter ist eine Be-

einträchtigung der Besonnung und Belüftung nicht gegeben. Zudem 

sind nördlich der Neuplanung keine Bestandsbauten vorhanden, die 

verschattet werden könnten.  

Die Platzierung des Gebäudes kann sogar zu einer Minderung des 

von der Rommelshauserstraße ausgehenden Verkehrslärms beitra-

gen, da es eine abschirmende Wirkung auf die Gebäude der Halde IV 

hat.  

 

Zu Punkt 4  

Die Leistungsfähigkeit des bestehenden und geplanten Verkehrskno-

tens wurde von Fachplanern geprüft und auch zukünftig mit der 

höchsten Qualitätsstufe A bestätigt.  

Trotz der Qualitätsstufe A des Verkehrsknotens wird eine Untersu-
chung zu einer Ausfahrt aus dem Quartier Halde V auf die L 1199, in 
Richtung der „Landhauskreuzung“, an einen Verkehrsfachplaner in 
Auftrag gegeben. Unter anderem soll hierbei fachtechnisch dargelegt 
werden, ob es durch eine solche bauliche Maßnahme zu Reduzierun-
gen beim Verkehrsaufkommen an dem Verkehrsknoten „Rommels-
hauser Straße / Stettener Straße / Liedhornstraße / Halde V (Er-
schließungsstraße)“ kommen kann sowie ob diese Maßnahme ver-
kehrstechnisch und –rechtlich möglich ist. Das Ergebnis der Untersu-
chung wird in die weitere Planung des Baugebietes Halde V einflie-
ßen. 

Eine mögliche Aufsiedlung der Halde V ist schon seit mehreren Jah-

ren im Flächennutzungsplan dargestellt. 

 

Zu Punkt 5 

Die Aufteilung der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Ver-
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kehrsflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, allerdings 

soll die Situation für Fußgänger durch den Umbau des Verkehrskno-

tens deutlich verbessert werden.  

Es sind Zebrastreifen mit Mittelinseln vorgesehen wodurch zum einen 

die Querung für Fußgänger erleichtert wird und zum andern eine Ent-

schleunigung des Verkehrs zu erwarten ist.  

Eine klare Wegeführung um die Energiezentrale soll den Fußgänger 

zu diesen sicheren Überwegen leiten. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 
 


